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Abteilung für Transfusionsmedizin, 
Zelltherapeutika und Hämostaseologie 

Geforderte Entnahmemengen: 

Bezeichnung Alter Notwendige  
Probenmenge 

 
Neugeborene / 
Kreißsaal 
 

Bei Geburt 
vornehmlich  
7,5 ml EDTA Cordblut 

 
Frühgeborene /  
Neugeborene 
 

Neonatologie 0,6ml - 1,2 ml EDTA 

Kinder  < 12 Monate 1,2 ml EDTA  

Kinder 1 - 5 Jahre 

 
1,2 ml EDTA für Blutgruppe  
1,2 ml EDTA für Kreuzprobe   
 

Kinder 6 – 10 Jahre 

 
1,2 ml EDTA für Blutgruppe 
2,7 ml EDTA für Kreuzprobe 
 

Kinder: 10 - 14 Jahre 

 
2,7 ml ETDA für Blutgruppe 
2,7 ml für Kreuzprobe 
 

Jugendliche >14 Jahre 

 
2,7 ml EDTA für Blutgruppe  
7,5 ml EDTA für Kreuzprobe  
 

 
Erwachsene 
 

>18 Jahre 

 
7,5 ml EDTA für Blutgruppe  
7,5 ml EDTA für Kreuzprobe  
 

 

Folgen – Bemerkungen für die Steuerstellen ATMZH: 

 Die Röhrchen müssen vollständig gefüllt sein. 
 Bei Übersendung <1,2ml EDTA bleibt nach Durchführung der Bestimmungen ggf. kein Rest mehr. 
 Es werden keine Untersuchungen behelfsmäßig mit zu wenig Material angesetzt. 
 Die nötige manuelle Bestimmung wird mit Aufschlag berechnet. 
 Bei geringeren Entnahmemengen Rücksendung mit entsprechendem Vermerk auf dem Formular  

„STS07 Fehler bei der Materialzusendung“ 
 Die BG-Bestimmung ist vorrangig, sollte das Material nicht ausreichen trotz Rücksprache mit Station, wer-

den die Konserven ungekreuzt ausgegeben mit dem Vermerk: „zu wenig Material zugeschickt“  
 Zur schnelleren Bearbeitung kann die BG-Bestimmung jeweils vorab mit der Medion-Karte geschehen. 
 Die eventuell nötige manuelle Bestimmung wird mit Aufschlag berechnet.  


